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Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 

Inklusion – eine kurze Einführung

� „Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die 
Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“ (Artikel 1, Satz 1). 

� grundsätzlich neues Leitbild: vom staatlichen Fürsorgeprinzip zum umfassenden Teilhabeprinzip 

� Konkretisierung/Ergänzung der allgemeinen Menschenrechte (völkerrechtlicher Vertrag) 

� am 13. Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN) in New York 
verabschiedet 

� seit dem 26. März 2009 in Deutschland in Kraft (Gesetz zur Ratifikation des „Übereinkommens über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen“) 



Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 
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� Artikel 24 Schaffung eines inklusiven Bildungssystems 

� Artikel 27 Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt 

� Artikel 9 & 20 Sicherstellung von Mobilität und Barrierefreiheit 

� Artikel 19 Selbstbestimmung des Wohn- und Aufenthaltsortes 

� weitere Lebensbereiche: u. a.: Gesundheit, Familie, Freiheit und Sicherheit und soziale Teilhabe 
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� staatliche Verpflichtung, die Konvention und ihre Ziele bekannt zu machen und sich für die 
Umsetzung einzusetzen 

� Schaffung von Anlaufstellen (Bundes- und Landesebene) 

� Berichtspflichten (an die VN) 

� Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (Juni 2011?) 

� Bundestagsdebatte über drei Anträge zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Deutschland am Freitag, 18. März 2011; Überweisung zur Beratung an den Ausschuss für Arbeit 
und Soziales 
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Entwicklungen in Niedersachsen??


